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Erscheint Mittwoch und Samstag.
Inserate: lS Cts. die Zeile. Schweizerische Halbjäbrlich in Evlotbur» Fr. Z. KV.

Portofrei in der Schweiz Fr. 4.

Herausgegàn von einer katholische» Gesellschaft.

Ml05. Mittwovd àsvt 31. ve/emdei'. 1862.

Letzte Nummer im H. Semester.

Die .Kirchen-Zeitung' wird mit ,863 ihren cinund-
dreißigsten Jahrgang beginnen und mit verjüngten Kräften für die

Rechte und Interessen der Kirche, für das religiöse und sittliche Wohl
des Polkcs, namentlich für die kirchliche Emanzipation von den Fesseln

der Staatsallgewalt und Bureaukratie streiten. Jeden Samstag er.

scheint eine Nummer mit einer regelmäßigen Beilage nebst Extrabullctin

bei außerordentlichen Anlässen. Herabgesetzter Preis: halbjährlich

in Solothurn nur Fr. 2. SV; portofrei in der gesammten Schweiz

Fr. 2. SV. Inserate tS Cts. per Zeile, wiederholt tv Cts.

Den bisherigen Abonnenten, welche das Blatt direkt bei der

Expedition in Solohurn bestellt hatten, wird dasselbe wie bis anhin

zugesandt, falls keine Abstellung erfolgt; jene'aber, welche das Blatt
auf den Postbürcaux abonnirt, ersuchen wir, ihre Bestellung früh-

zeitig zu erneuern, damit sie keine Unterbrechung erleiden.

Der Domsenat des Disthoms Jasrl und die bevorstehende

P Zufolge Bisthums-Cvnkordat soll der Domscnat,

welchem die Bischofswahl zukömmt aus 14 Mitgliedern

bestehen; nämlich aus:

3 Domherrn-Senatoren des Kantons Solothurn,
3 des Kantons Bern, 3 des Kantons Luz cru, 1 des

Kantons Zug, 3 des Kantons Aargau, 1 des Kantons

THurgau und unter diesen 14 Domscnatorcn sollen zwei

Dignitäten (Propst und Dekan) sich befinden.

Am Todestage des Hochwst. Bischofs Carl sel.

waren nur 9 Domsenatorcn installirt; es waren vacant

2 Stellen von Solothurn, 1 von Luzern und -2 von

Aargau; ebenso waren beide Dignitäten vacant. Zu der

am Todestag abgehaltenen Confcrcnz der Stände wurde die

Vervollständigung des Domsenats angeregt, und wirklich

hat seither der Stand Solothurn die ihm laut Cvnkordat

zustehende Pröpsten-Wahl vollzogen und den Domsena-

tor C. v. Vivis zu dieser Dignität erhoben. Da jedoch

der jeweilige Dompropst vom apostolischen Stuhl konfir-
mirt werden muß, so kann der Gewählte erst nach cingc-

langter Confirmatiousaktc aus Rom in Funktion treten.

Die Domdekan-Wahl steht dem apostolischen

Stuhl zu; w.e wir vernehmen, hat sich der apostolische
Stuhl bereits vor einiger Zeit mit dieser Angelegenheit bc-
chaftlgt und die Bezeichnung des Domdckans dürfte nicht

lange ausstehen.

Was nun die Besetzung der vacanten fünf Dom-
perrenstellen betrifft, so ist der Wahlmodus durch dasC.à w
D°. àdêuz.r,, h», â I»tl„n,ch„àà àdirektes und unbedingtes Wahlrecht; der Stand
«°!»Ihur,, h-, .lè I..H°lisch-rK-à z«»rà b.di»„,-s «.hwch,, „ P àlichdurch das Konkordat an die früher», bezüglich des St. Ursen-

ffts bestehenden Verträge und den dahcrigen Wahlmvdus
?' à"'à?» „»d T-.g«à àâstlt 1834 Anstaudc walten; der Stand Aargau hat als
paritätischer Kanton nur ein indirektes, ncga-tivcs Wahlrecht, indem laut Cvnkordat für Aargau das
D«,»r»»ikl I-chS Sàà, «o,ichi»zi. di- R,-
glcrung drei derselben streichen kaun und der jcwciliecB!-
schof aus diese,, drei sodann den aargauischen Domherrn
zu ernennen hat.

^
Gegenwärtig hat Luzern bereits von dem ihm m-st.h.à, W.hln'ch, Gà,ch z-m.ch, „,,d à «m, iàerwählte Hochw. 5^>r. Stähelin, Pfarrer zu Escholzmatt

kann daher sofort installirt werden.
Auch T°l°,hur» lM zw.i àhl-u d»

sich die rechtmäßigen Collatoreu (Staat lu.d Stadt) über
s-. à

^lala und StadtPfarrcr Kiefer) verständigt haben so

-°iu ,u,z/z.

V.I..U.» W D°mh.r.^>ock Anno 18vl gestorben, entwarf der Domsenat sofortwlt Cvnkordat eine Scchscr-Listc und übersandte sie der
Regierung von Aargau, damit dieselbe nach Gutfiudcn drei
der Kandidaten streichen könne. Die Regierung von Aar-
gau hat aber diese Sechser-Liste volle fünf Zahre lang in



442

ihrem Portefeuille behalten und der Domsenat hat bis zur
Stunde keine weitere Mittheilung hierüber erhalten. Dem

Vernehmen nach soll zwar die Regierung von Aargau dem

Hochwst. Bischof Carl sel. kurze Zeit vor seinem Tode

eröffnet haben, daß die ganze Sechser-Liste ihr Wohlgefallen

nicht erhalten könne und sie soll damit fernere Anträge ver-

bunden haben, auf welche der erkrankte Bischof, der sie als

unannehmbar erklärte, keine Antwort mehr ertheilen konnte.

Dieß war der Ztstus quo bis zum Todestage des

Hochwst. Bischofs Carl, wobei nur noch zu bemerken,

daß seit der Entwerfung der Sechser-Liste, d. h. seit 1357

bereits Einer der sechs vom Kapitel vorgeschlagenen Candi-

datcn mit Tod abgegangen ist.

Es entstehen nun hier folgende Fragen:
1) Kann die Negiernng von A arg au die ganze

Sechser-Liste verwerfen und den Domsenat znr Ausfertigung
eines neuen Sechser-Vorschlags anhalten?

Laut dem Geist und Wortlaut des Konkordats ist diese

Frage ^unzweifelhaft m its „Nein" zu beantworten und der

Domsenat ist hiezn uicht nur nicht verpflichtet, sondern

ohne besonderes Jndult des apostolischen Stuhls nicht ein-

mal berechtigt.

2) Kann die Regierung von Aargau den Domscnat

anhalten, wenigstens statt des verstorbenen sechsten Candi-

datcn eine neue Persönlichkeit vorzuschlagen und die Liste

zu ergänzen?

Da die Regierung von Aargau an der fünfjährigen

Verschleppung selbst Schuld ist, so ist der Domscnat hiezn

nicht verpflichtet; ob er aber freiwillig hierin dem Stande

Aargan entgegenkommen wölle, ist Sache seiner Entschließung.

3) Kann der Kapitclsvicar sells vacants an der

Stelle des Bischofs aus den drei nicht gestrichenen Kandida-

ten ocu aargauischcn Domherrn erwählen?

In Betracht a) der Kapitel svikar nur die gewöhn-

liche bischöfliche Gerichtsbarkeit besitzt, alle außerordentlichen

Rechte des Bischofs aber nicht auf ihn übergehen, das

Domherrn-Wahlrccht unzweifelhaft zu den nichtgcwvhnlichcn

Rechten eines Bischofs gehört; in Betracht b) der

Kapitelsvikar laut ausdrücklicher kanonischer Bestimmung

nicht das Recht hat,Z die Bencfizien, deren Besetzung dem

Bischof zukommt, zu bestellen, das vakante Kanonikat aber

unzweifelhaft ein derartiges Bcncfizium ist: so kann der

Kapitelsvikar sells vaeante dieses Wahlrecht von sich aus

nicht ausüben; er könnte dieses nur in Folge eines be-

sondern Jndults des apostolischen Stuhls, ob aber der

apostolische Stuhl im vorliegenden Fall zu Gunsten der

Regierung von Aargan ein solches Jndult erlassen wolle,

ist Sache seiner Entschließung.

L. Zweite Vakatur. Was die Ersetzung des zweit-

verstorbenen aargauischcn Domherrn, Hochw. Hr. Fröwis
(st 1862), betrifft, so entstehen hier zwei Vorfragen.

1) Hat der Domscnat hiefür eine spezielle Sechserliste

zu entwerfen, oder ist die für Ersetzung des erstverstorbcnen

Domherrn Vock genügend?

2) Hat der Domscnat diese zweite Liste sofort oder erst

nach vollzogener Wahl und Jlistellation des erstzuernenncn-

den aarganischen Domherrn zu entwerfen?
Uns scheint aus dem Konkordat, der Natur der Sache,

und wenn wir nicht irren aus frühern Präzedenzen hervor-
zugehen, daß der Domscnat allerdings für die zweite Vaka-

tur eine neue spezielle Scchserliste zu entwerfen hat, daß

dieß aber erst dann zu geschehen habe, wcnit die erste Va-

katur ersetzt ist.

Unter solchen Umständen entsteht nun die wichtige
Schlnßfrage: Kann oder muß die Bischosswahl (welche

bereits auf den 29. Jänner angesetzt) allfällig Zvcrschoben

werden, bis diese Angelegenheit der beiden aarganischen
Vakaturen geregelt ist?

Diese wichtige Frage, sowie die Bischofswahl selbst, er-

lanbcn wir uns in einer folgenden Nummer zu besprechen.

Die Disthumverhandlungen der schweherifch-konstanzischen

Diözesanstände von 1803 bis 1862.

III. Periode. Tod des apostolischen Vikars Göldlin. von
Ticssenau. Der seliweizerisch-konstanztsche Bisthumssprengel unter die,
Administration des Bisthums von Chur gestellt. Der konstanzische

Visthumsfond auf die Diözesankantone vertheilt. Die Urkantone

unterhandeln über ihre Anschließung ans Bisthum Chur. Einsprache
des Gotteshausbundes ge»lli diese Anschließung. Fortsetzung der

Unterhandlungen mit dem Bischof von Chur. Formulirte Vertrags,
entwürfe in Rom n cht genehmigt. Das Doppelbisthum Chur und

St. Gallen. Die Urkantone zerfallen in ihren Unterhandlungen, be-

treffend ihre Anschließung ans Bisthum Chur über die Frage der

Administration des Diözesanfonds. Schwyz schließt sich vereinzelt
ans Bisthum Chur an.

IV. Periode. Uri und Unterwaldcn versuchen, sich ebenfalls
ans Bisthum Chur anzuschließen. Unterhandlungen derselben für ihre
Anschließung ans neu zu organisirendc Bisthum Basel. Bildung des

Bisthums Basel. Fortsetzung der Unterhandlungen von Uri und

Unterwaiden zum Zwecke ihres Anschlusses ans Bisthum Basel. Dem

letzter» treten auch Aargau, Thurgau und Basel bei. Der Anschluß

Uri's und Unterwaldens an gleiches Bisthum wird kirchlich genehmigt,
kommt aber gleichwohl nicht in Vollziehung.

V.Periode. Tod des Fürstbischofs Karl Rudolph. Staatliche
Auflösung des Doppelbisthums Chur und St. Gallen. Kapitelsvikar
Vossi vom hl. Stuhl zum Bischof von Chur und St. Gallen ernannt.

Gegenmaßregeln von Graubünden. Schwyz versucht anfänglich die

Lostrennung vom Bisthum Chur, nachher eine gemeinsam staatlich

anerkannte Anschließung aller Urstände an dasselbe. Bildung deS

Bisthums St. Gallen. Schwyz beschließt die Lostrennung vom Bis-
thum Chur. Bisthumsverhältnisse von Schaffhausen. Bisthumsver-
Hältnisse von Glarus. Entwurf für ein fünförtiges Bisthum (Vier-
waldstätterbisthum). Anstünde zwischen Schwyz und dem Ordinariat
Chur über Punkte des Bisthumsvertrags. Kritischer Rückblick auf das

Bisthumsgeschäft.
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Wir haben hier also ein großes Stück Kirchenge-
schichte der Schweiz aus dem laufenden Jahrhundert

vor uns, und zwar urkundlicher Kirchcngeschichtc, denn

der Verfasser hat überall ans den Dokumenten selbst gc-

schöpft und diese meistens im Originaltext selbst mitgetheilt

und bcuützt. Gerne anerkennen wir, daß Hr. Kothing mit

Unparteilichkeit und großem Fleiße gearbeitet hat und

wir beglückwünschen den Verfasser und die Schweiz zu

diesem vortrefflichen Werke.

Wenn wir auch mit der im Schlußwort ausgesprochenen

Ansicht des Verfassers über die dermalige Lage des Bis-

thnms Basel nicht einig gehen (siehe „Kirchcnztg." Nr. 101),

so hindert dieser Umstand uns nicht, den Werth der

Schrift und das Verdienst des Verfassers anzuerkennen und

dasselbe Geistlichen und Weltlichen zum Studium bestens

zu empfehlen. *)

- P Musterkartcn protestantischer Intoleranz.
Jüngst ging ein schmerzlicher Wehschrei durch die Presse,

weil ein Kanoniker Bcrthcr von Somvix in Bünden gc-

predigt haben sollte: „Ich könnte noch schauderhafte Dinge

von der paritätische n Kantonsschulc erzählen." Natür-

lich ein Verbrechen — gleich Uebcrwcisung an den Unter-

suchnngsrichter! Glücklicher Weise wares nicht so; der Herr

Kanoniker hatte diesen Satz nicht auf die Kantonsschulc,

sondern auf die gehcim c n Gesellsch asten bezogen und

der katholische Bündncr Klerus entkam dicsnial, laut dem

Oestlichen Tagblatt, noch einem Nüffck. Einige katholische

Oberländer stellten nun diesem Verfahren ihrer Behörden

ein anderes entgegen. Letztes Jahr, ließ sich ein Prediger

in unqnalifizirbarer Weise gegen den Katholizismus ergehen.

Einige Petitionen mehrerer Krcispräsidentcn verlangte Un-

ter s nch u n g nach § 81 des Strafgesetzes. — Dic Petition
wurde abgewiesen. — Ist dieß Gleichheit vor dem

Gesetze?

— -j- Bunddsstadt. Monsignorc Bovieri rckla-

mirte neulich beim Bundesrat!) das Vcrmächtniß von

20,000 Fr. des Herrn Friedrich von Laufcnburg scl., wcl-

ches derselbe zu Gunsten ves Instituts zur Verbreitung des

Glaubens in Rom (Propaganda tlàei) vertestamcntirt hatte.

Der päpstliche Geschäftsträger verlangt, daß die Dokumente

dieses Legats denjenigen zugestellt werden, denen sie gehören.

Und weil die Regierung von Aargau die Herausgabc der-

selben verweigert hat, verlangt Herr Bovieri, daß die ge-

nannte Regierung ihren Beschluß zurückziehe, die Titel dem

zuständigen Erben aushändige und die verfallenen und jähr-

") Die Schrift (mit Beilagen 426 S. in 3.) ist im Selbstverlag
des Verfassers erschienen und durch alle schweizerischen Buch-
Handlungen zu beziehen.

lich fälligen Zinsen der päpstlichen Nnntiatur auszahle,
welche von der Propaganda ermächtigt ist, sie in Empfang
zu nehmen.

-< 5 Tesstn. Mehrere Großräthc haben verlangt, daß
der Tnrincrvcrtrag bezüglich der Bisthumslostrennnng dem

Großen Rath unterbreitet werden soll, bevor der Bundes-,
rath die Ratifikation aussprcchc. Ein ganz begründetes
Begehren. (Unterdessen hat der Bundesrat!) in Bern den

Turincr-Konfercnzmitglicdern ein splendides Essen gegeben.)
ch St. Gallen. Die Ncchtglänbigkeit des ncngc-

wählten Bischofes I)r. Grcith soll in Rom bezweifelt und
daher dir Wahl beanstandet werden? Müßiger Zeitnngs-
klatsch. Wenn ein Priester in seinen Schriften sich auch

irrig ausgedrückt hätte, so folgt daraus nur die Pflicht den

Irrthum zu rcvozircn und in diesem Fall treten keine wei-
terc Zensuren ein. — Sollte daher auch, gegen Vermuthen
in einer der philosophischen Schriften des Hrn. Dr. Grcith
sich ein solcher Irrthum cingeschlichcn haben, so würde der

Hochw. Verfasser der Erste sein, denselben zu berichtigen
und dieser Umstand bliebe daher in diesem Fall ohne weitere
Folgen ans die Bischvfswahl.

- ch Freiburg. (Brief v. 24.) Im Dekanat Val-
sai.ue werden mehrfach Volk s-Mission gehalten. InGalmis hielt 0. Rossicr, Soc. Jes. eine Otägigc Mission,
die zur Regeneration dieser Pfarrei, wills Gott, viel bei-
gàgen wird. Jn Jann Haben HH. Keßler, Bildhauer
in ^'leiburg und H. Kaiser, A tat er in Stanz in ihrer Art
auch Mission gehalten durch Errichtung von drei schönen
Altären mit den drei Gemälden der hl. Dreifaltigkeit, des
hl. Kreuzes und des hl. Rosenkranzes, diese drei gut gc-
lungencn Gemälde predigen die drei Hauptgehcimnisse nn-
scrcr hl. Religion und ermuntern die Gläubigen zum flci-
ßigcn Besuche der Kirche. Die eingreifendste Mission
hält aber bei nnsdcr liebe Gott. Das letzte Jahr fand
man den 4. December den Hrn. Pfarrer von Crösuz auf
dem Wege todt liegen. Den vergangenen Sonntag, 21 d
Morgens fand man in Korbcrs den Hrn. Pfarrer und
Dekan Dcy in seinem Bette todt; er ging gesund zum
Schlaf und war am andern Tage eine Leiche > Herr Dcy
Sohn schlichter Landleute von Marsens, studirte in Solo-
thurn, sammelte sich vielfältige nützliche Kenntnisse, leistete
mancher Pfarrei große Dienste durch Verfertigung von Plä-
neu fur Altäre und Gcbäulichkeitcn; er war Vikar in Lau-
saune, später Pfarrer in Galmis, wo er 37 Jahre blieb
und dann ans begründeten Ursachen resignirtc und als
Pfarrer nach Korbcrs kam. Zu dieser Nachricht macht nn-
ser Korrespondent folgende Bemerkung: „Es ist auffallend
„daß verhältnißmäßig viele Geistliche vom Schlage gerührt'
„sterben; ist dieses vielleicht nebst den Kopfarbeiten dem
„Umstand zuzuschreiben, daß hie und da die Regel: Kotu»,
„oibriguo pnroitus zu wenig gehalten wird im Vergleich
„zur körperlichen Bewegung und geistigen Tätigkeit. Der
„Vater des Hrn. Dey z. B. starb als ein Greis über 90
»Jahre Hr. Dekan Dey hingegen hat nicht das 70. Lebens-
„jähr erreicht." Die weitem Schlußfolgerungen, wclckc
unser Korrespondent herüberzieht, wird jeder aufmerksame
Leser sich selbst machen.



Morgenpost.

Frankreich, -s- Paris. (Telcg.

Depesche.) Kardinal Erzbischof
von Paris Msgr. Morlot ist an

den Folgen einer Lungenentzündung

gestorben.

— -f- Solothurn. Die Gedacht-
nißfcicr für den selig verstorbenen

Bischof Carl soommemoratio tri-
xssimi ckspositionis) ist auf Dienstag
den 3V. Jänner angesetzt.

Zur Wahl des Bischofs ist das

Domkapitel auf den gleichen Tag ein-

berufen. —^ Gleichzeitig findet eine

Konferenz der Abgeordneten der Diö-
zesanständc statt.

Die Installation der neugewähl-
ten Domherren HH. Fiala und

Kiefer von Solothurn und Stählin
von Luzern wird vordem 20. Jänner
stattfinden.

- P Wallis. De uralte Abtei
von St. Mo riz hat von Sr. Heil.

Pins IX. ein Belobungs- und Dank-

schreiben für ihr treues Festhalten ani

Stuhle Pctri empfangen.

>- 'P Luzern. (Brief v. 28.) Wenn

das Zcitungslesen selig machte, so könnte

man iu Lnzcrn leicht selig werden. Wir
haben eine neue „Luzerncr-Zei-
tung" mit katholischem Charakter, ein

tägliches Blatt, gut und wohlfeil,
ist sehr zu empfehlen; das „Tag-
blatt" bleibt, wie es scheint, sich

gleich; weil es und seine Leute mit sich

selbst zufrieden sind, so meint es die

Wohlfahrt des Paterlandes sei gesichert,

und wer dies nicht glaube, sei ein

Wühler. Dabei macht es gerne hie

und da einen Scitcnhicb auf die Ul-
tramontane». Der „Eidgenosse"
will nun statt zweimal sechsmal in

der. Woche die Leute eidgenössisch an-

predigen, und sich als neuen Kultur-
Bund anpreisen, die Leute dürften bald

übersatt werden. Der „W a h r hcits-
freund in Sursee" nimmt kein

Blatt vor den Mund und hat durch

seine streng-kirchlichen Grundsätze sich

um das Wohl des Volkes und die

katholische Sache Verdienste erworben;

der „ V ols f ren nd in Willisau "
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nimmt sich der Sache des katholischen

Volkes mit Eifer an. Das „Kir-
chcnblatt der ^gtholischen iSchweiz"

ist noch neu uiu^r enthalten uns vor

der Hand der Beurtheilung. — Also

Zeitungen im Kanton genug, satis

superguo.

Kirchenstaat. Aus der Druckerei

der apostol. Kammer erhielten wir eben

die Publikation: Drsve kaMiaxlio «teile

Opere pie cki eurità e benetieieima,

vspÍ2i e luogbi «t'istrumone «teiln (littà
«li Koma. Rom konnte vor allen andern

Städten in seinem Schooß solche Institute

pflegen und mehren, welche den verschic-

denen Gebieten der werkthätigcn Liebe zu-

gehören. So übertrifft nun ihre Zahl

verhältnißmäßig die jeder andern Haupt-

stadt, denn das Buch bespricht ihrer 170.

Bewunderungswürdig ist, wie viel Pius IX.
nach allen Seiten aus eigenen Mitteln

hinzuthat, wie viele Opfer er persönlich

der guten Sache brachte. Die Sorge des

Papstes erstreckte sich auch auf Genauigkeit

dieser Publikation, denn er übernahm,

wie ich weiß, die letzte Durchsicht der

Korrekturbogen.

>- Wegen Unpäßlichkeit konnte Pius IX.
am hl. Weihnachtstage den Gottesdienst

im Vatikan nicht hcklteu, doch konnte er

die Mitglieder des diplomatischen Korps

einzeln empfangen.

Vom Küchertisch.

Gedüchtnißredcn auf ausge-
zeichnete Katholiken deà XIX. Jahr-
Hunderts, von U. I. Veniura. —
(Schaffhausen, Hurter, 1862.) Ven-
tura war unstreitig einer der gefeiertsten

Redner unserer Zeit, sein daherigcs Ta-
lent entwickelte sich nicht nur in philo-
sophisch-rcligiöseu Vortrügen, sondern auch

in zahlreichen Grabreden denkwürdiger

Männer, denen er durch seiner Worte

Kraft ein bleibendes Denkmal setzte. Das
vorliegende Buch (488 S. gr. 8.) ent-

hält 0 Gedächtnißredeu nebst einigen nek-

rologischeu Sendschreiben in deutscher Be-
1 arbcitung. Der Redner hat dabei nicht

nur die Lebensschicksale, sondern vorzüg-

lieh die soziale oder berufliche Wirksam-
keit seines Helden ins Auge gefaßt und

der Bearbeiter eine solche Auswahl der

Reden getroffen, daß die verschiedenartig-
sten Charaktere und Berufe sich in diesem
Bande spiegeln.

Derselbe enthält nämlich: Gedächtniß-
reden auf Papst Pius VII. oder die

Wiederherstellung des Katholicismus im

Anfange dieses Jahrhunderts. Daniel
O'Connell, den Befreier Irlands,
oder der Katholicismus in seiner Bezie-
hung zur Freiheit. NicolausFergola,
den großen Mathematik^, oder die Be-
ziehungcu des Katholizismus zut Wissen-
sehnst. Mousignore Graziosi, den

Beichtvater Papst Pius IX., oder der
vollkommene Gefftliche. Die neapolitanische
Fürstin Pettorancllo oder das Mu-
sterbild einer katholischen Dame mitten
in der Welt. Der Arzt Cotugno,
oder die Beziehungen des Katholicismus
zur Heilkunde. Der Pater Cataldi,
OrdenSgeneral der Karmeliter, oder der
vollkommene Ordensmann. Der Abbe

Scarpati, oder das Apostolat katholi-
scher Liebe; Bild einer Gattin, Mutter
und christlichen Wittwe oder Leben der
Römerin Virginia Bruni. Zur Em-
pfehlung dieser Gedächtnißredeu haben wir
einfach das Urtheil der Hist.-polit. Blätter
anzuführen, deren Referent sagt: „Es
„hat sich mir öfters im Leben die Ge-
„legenhcit geboten, vorzügliche Kanzel-,
„redner zu vernehmen; allein keiner von
„allen kommt auch nur auf das Entfern-
„teste dem Ventura gleich." — Die
äußere Ausstattung, des Buches ist aus-
gezeichnet.

Personal-Cbronik. Berichtigung. In
S ch önh olz erSw ei ler, Kanton Thnrgau,
sind zwei Knchgemeinden, eine katholische und
eine protestantische; der Neugcwählte, Hr.
Schwenden er, gehört der Letzter» an.

Todsall. sFreiburg.j Hochw. Hr.
Dekan und Pfarrer Dei zu Korbers starb
den 2l. dieß.

Ernennung. sAargau.j Der Regierungs-
rath hat den Hrn. Pfr. Denzler in Mumpfzum
Probst am Kollegialstift zu St. Martin in Rhein-
seiden gewählt.

Correspond«!;. Einige Einsendungen aus
Luzern, St. Gallen und Aargau werden
verdankt und nächstens benutzt.

Da^,Bollsschull!latt"fiirdiekaIho-
lischt Schweiz," das wohlfeilste päda-
gogische Blatt in der Eidgenossenschaft,
tritt mit Neujahr 1863 seinen vierten
Jahrgang an. Dasselbe erscheint wöchent-
lieh einmal, bringt jährlich 12 musikalische

Beilagen und kostet halbjährlich Fr. 1. 80.
— Die Herren Lehrer und Schulfreunde
werden gebeten, ihre allfälligen Bestel-
luugen rechtzeitig zu machen, entweder
auf dem nächstgelegcnen P o stam te oder
bei der Expedition in Schw.yz, besser

jedoch bei der erstgenannten Stelle.

Expedition Druck von L. Schwendimann in Solothurn.


	

